
 

Liebe Eltern, 
 
Sie haben mit dem Inkrafttreten des neuen Jugendschutzgesetztes 
in mehreren Situationen die Möglichkeit eine/n 
Erziehungsbeauftragte/n zu benennen. In Begleitung dieser/dieses 
Erziehungsbeauftragen kann ihr/e Sohn/Tochter an bestimmten 
Veranstaltungen teilnehmen. 
 
Dies betrifft: 
 

● Den Besuch von Tanzveranstaltungen (Discotheken) für 
Jugendliche ab 16 Jahren nach 24.00 Uhr. 

 
Das sollten Sie aber als Eltern bedenken! 
 

● Die Erziehungsbeauftragte Person muss über 18 Jahre und 
sollte persönlich bekannt sein. 

● Die Erziehungsberechtigte Person muss sich ständig in der 
Nähe des Kindes aufhalten, und diesen Erziehungsauftrag 
auf Verlangen des Veranstalters oder berechtigter Behörden 
vorzeigen. 

● Sie/Er muss reif genug und in der Lage sein, Ihrem Kind in 
der Situation verantwortungsvoll die notwendige 
Unterstützung bieten zu können. 

● Beim abendlichen Disco-Besuch muss die Heimfahrt Ihres 
Kindes gesichert sein. 

● Stellen Sie sicher, dass die erziehungsbeauftragte Person 
während der Begleitung Ihres Kindes nicht unter Einfluss von 
Alkohol oder anderen Drogen steht. 

● Jugendliche unter 18 Jahren dürfen in der Öffentlichkeit 
keinen Alkohol konsumieren. Sie dürfen des weiteren keine 
branntweinhaltige Getränke (z.B. Rum, Weinbrand, Korn 
oder Wodka, aber auch branntweinhaltige Mixgetränke) 
konsumieren. 

● Prinzipiell gilt: 
Sie tragen weiterhin die volle Verantwortung für Ihr Kind, 
auch hinsichtlich der Aufsichtspflicht und haftungsrechtlicher 
Regelungen, wenn Sie eine/n Erziehungsbeauftragten 
benennen! 

  

Erziehungsauftrag gemäß Jugendschutzgesetz § 1 und 2 
 
Hiermit erteile ich als Personensorgeberechtigte/r 
 
Frau/Herr ____________________________________________ 
 
Adresse _____________________________________________ 
 
Telefon ______________________________________________ 
 
den Auftrag, mein Kind 
 
Name _______________________________________________ 
 
Alter _________ Jahre 
 
beim Disco-Besuch der 

Deuxième Etage 

am ____.____.________ 
 
als erziehungsbeauftragte Person gemäß Jugendschutzgesetz zu 
begleiten: 
 
Name _______________________________________________ 
 
Adresse _____________________________________________ 

 
__________________________________________ 
Unterschrift der/des Personensorgeberechtigten 

 
Hiermit versichere ich, dass ich den Erziehungsauftrag übernehme. 

 
___________________________________________ 

Unterschrift der/des Erziehungsbeauftragten 
 

DIESES FORMULAR IST NUR IN VERBINDUNG MIT EINER AUSWEISKOPIE DER 
PERSONENSORGEBERECHTIGTEN PERSON GÜLTIG! 

 


